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ä. Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport 

Abteilung II/5 Personalberichtswesen 
A-1010 Wien, Woilzeile 1-3 

Teer Sachbearbelter: 
elefon: +43-(01)-50 190/71 

Personalcontrollingpunkte, Telefax: a8 s0/7405 
. E-Mall:@bmols.gv.at 

Ausgliederungen Internet: www.bmols.gv.at 
DVR: 1049623 

G2 928,500/18-11/5/01 

An 
die Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 

den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 

den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 

das Bundeskanzleramt 
das Bundesministerlum für auswärtige Angelegenheiten 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit - Sektion Beschäftigungspolitik 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

das Bundesministerlum für soziale Sicherheit und Generationen 

das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Inneres 

das Bundesministerium für Justiz 

das Bundesministerium für Landesverteidigung 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologle 

das Bundesministerium für Öffentliche Leistung und Sport 

1. Personalcontrollingpunkte 

Mit Rundschreiben -vom 3, Juli 1998 wurden Punktewerte für den Verwaltungsdienst 

einschließlich ADV-Dienst, den Exekutivdienst, den Militärischen Dienst, den 

Krankenpflegedienst und: für Universitätsassistenten übermittelt, die Im Zusammenhang 

mit der Bewertung von Arbeitsplätzen herangezogen werden. 

In der Beilage werden nunmehr Personalcontrollingpunkte samt Erläuterungen 

übermittelt, die an die Stelle der Punktewerte des Rundschreibens vom 3. Juli 1998



Für die Ries 

treten. In dieser Liste der Personalcontrollingpunkte sind Werte für alle Verwendungen 

enthalten, die in der Praxis auftreten. 

Diese Personalcontrollingpunkte werden hinkünftig für die Beurteilung der Auswirkungen 

von Arbeitsplatzbewertungen herangezogen werden. Darüber hinaus dienen die 

Personalcontrollingpunkte nunmehr auch der Beobachtung von Veränderungen des 

Personalstandes nach seiner Größe und Qualifikationsstruktur. Das BMöLS hat Im 

Rahmen der halbjährlichen Berichte an die Bundesregierung über die Erreichung der Ziele 

für den Personalrückbau und die Anzahl an Beamten in Berufsgruppen mit vertraglicher 

Alternative ressortweise über die Veränderungen des Personalstandes nach seiner Größe 

und Qualifikationsstruktur zu berichten. Die Personalcontrollingpunkte stehen in der 

Anzahlstatistik des Personalinformationssysters des Bundes zur Verfügung, 

Die Zentralleitungen werden ersucht, die Personalcontrollingpunkte den jeweils 

nachgeordneten Dienststellen zur Kenntnis zu bringen. 

2, Ausgliederungen 

Nach dem Beschluss der Bundesregierung vom 19. September 2000 sind die Zielwerte für 

den Personalrückbau in ausgabenwirksamer Personalkapazität ohne die Beschäftigung in 

ausgegliederten Bereichen festzulegen bzw sind diese Zielwerte nach weiteren 

Ausgliederungen anzupassen. 

Unter Bezug auf den Beschluss der Bundesregierung vom 4. September 2001, 66/66, 

wird ersucht unter zu Hilfenahme der beiliegenden Formulare, das BMöLS über realisierte 

und geplante Ausgliederungen zu informieren und die Anpassung der Zielwerte 

abzustimmen. 

21. Dezember 2001 

Für die Bundesministerin: 

Voigt 

Beilagen 
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Erweiterung des Controllingkonzeptes 

1. Ausgangssituation 

Mit Ministerratsbeschluß vom 19, September 2000 hat die Bundesregierung den Auftrag 

erteilt, die bisher rein quantitative Steuerung des Personalrückbaues mittels VBÄ um ei- 

nen die qualitativen Veränderungen berücksichtigenden Indikator zu erweitern, 

2. Ziel 

Nachdem die Höhe der Personalausgaben von der Quantität und der Qualität abhängig 

ist, soll die gesamthafte Beurteilbarkeit methodisch ermöglicht werden, 

3. Methode 

Zur qualitativen Bewertung der VBÄ wird die Äquivalenzmethode herangezogen. Die Per- 

sonalkapazitäten werden mit Personalcontrollingpunkten bewertet, die die qualitative 

Komponente auf der Ebene der Funktionsgruppen bzw Vergleichbarem abbilden. Für die 

gesamthafte Beurteilung der Veränderungen aus Quantität und Qualität wird die Gesamt- 

punktezahl durch elnen Index dargestellt, um ausgehend von einem Basisstichtag (Index 

= 100) die Veränderung in der Zeitreihe beobachten zu können. 

4. Berechnung der Personalcontrollingpunkte 

Bei der Berechnung der Personalcontrollingpunkte finden folgende Prinzipien Anwendung: 

4.1. Arbeitsplatzprinzip 

Das Arbeitsplatzprinzip stellt sicher, dass der Punktewert je vVBÄ einen einheitlichen Ar- 

beitsplatzwert widerspiegelt, unbeeinflusst davon, in welchem der möglichen Schemata 

der Arbeitsplatzinhaber ist. Durch die Reformen der Schemata in den letzten Jahren und 

die Möglichkeit des Optierens gibt es Arbeitsplatzinhaber In den alten und neuen Sche- 

mata nebeneinander auf Arbeitsplätzen, deren Wertigkeit davon nicht beeinflusst ist, Das 

gilt gleichermaßen für Beamten- wie für Vertragsbedienstetenschemata. 

Für die Dienstklassen-Beamten werden die Punktewerte auf der Basis der tatsächlichen 

Arbeitsplatzbewertungen eingesetzt, wobei für die Dienstklasse IX der betreffende Punk- 

tewert und für die übrigen Dienstklassen-Beamten ein Punktemittelwert verwendet wird. 

Für die Vertragsbediensteten des alten Schemas wird ebenfalls ein Punktemittelwert ver- 

wendet, 
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4.2, Prinzip der Zukunftsorientierung 

Bestehen mehrere Schemata nebeneinander, gelangt das jüngste Schema zur Anwen- 

dung. Ist zum Beamtenschema eine vertragliche Alternative gegeben, gelangt das ver- 

tragliche Schema zur Anwendung. 

4.3. Repräsentativitätsprinzip 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass ein Arbeitsplatz von einer Person jeglichen 

(Dienst-)Alters besetzt sein kann, Der Punktewert neutralisiert daher das Senioritätsprin- 

zip. Bei bestimmten Arbeitsplätzen bzw Einstufungen, die in der Regel erst in höheren 

Gehalts-/ Entlohnungsstufen erreicht werden, wird vom Grundsatz abweichend eine ver- 

kürzte Seniorität berücksichtigt, wobei die Verkürzung durch die Repräsentativität be- 

stimmt ist. 

5, Grundlagen zur Berechnung der Personalcontrollingpunkte 

® Gehaltsansätze 2002 in Euro nach dem Gehalts- bzw Vertragsbedienstetengesetz 

®e Zulagen oder zulagenähnliche Abgeltungen, die von allen Arbeitsplatzinhabern bezo- 

gen werden, sind soweit berücksichtigt, dass ein besoldungs- 

/entlohnungsgruppenübergreifender Vergleich möglich ist. 

e Geometrisches Mittel der Jahreswerte der relevanten Gehalts-/Entlohnungsstufen (ge- 

kürzt um.3 Stellen) 

e Für VBÄ außerhalb der Schemata sind die Punktewerte auf der Basis der tatsächlichen 

Jahreseinkommen berechnet. 
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Ipa-Direktor 
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LPA-Direktor 
Ipa-sonstige Funktion 66,6% LPA-sonstige Funktion 66,6% 

Ipa LPA 

I1-Direktor I + Erhöhung L1-Direktor I + Erhöhung 

Li- Direktor I 

L2A2-Direktor 

L2A2 

L2A1-Direktor 

L2AI 

L2B3-Direktor 

m 
L3 

S1,L.871, SA/SI1 

S2, 1.871, SA/SI2 

L.871, SA/FIl 

'L.871, SA/FI2 

OPR, gP bzw. kP, AOPR, (Vertrags)Dozent, Vertragsprof. 

181 

Vertragsäss, 

321 

582 

1555 

 KV-Journ/Red. 
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Präs. d. OGH 

Präs. d. VWGH 

Leiter d. Generalprok. 

Präs. d. OLG 

Vizepräs. d. VWGH 

Vizepräs. d. OLG, 5, Senatspräs. d. OLG, Richter d. OLG 
Staatsanw.-BM), Staatsanwalt, 1. Staatsanwalt, Leit. 

Staatsanwalt, Sprengelstaatsanw., Leiter StA-GR. GL, 

Präs. Gerichts or T. Instanz (GHT), Vizepräs. CHT, 
Vizepräs. GHi, Richter GH1 

Ria Sprengelrichter, Richter BG, Vorsteher BG, Vorst/RI BG 

Richteramtsanwärter 
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